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·e ... ... Änderung des Bebauungsplanes wird mil dem Tage der Bekanntmachu 
da~·i~·l am ... .... . ...... ........... gemäß § 12 BauGB rechtsverbindlich. Alas 
An;eklaverfahren wurde ortsüblich am ............... .................. bekanntgegeben. 

In der .~ekanntma ung wurde darauf hingewiesen, dass der BegaUungsplan und die 
Anderung des ebauungsplanes im Ralhaus Bad p6ssing während der 

Dienststunden von jeder nn eingesehen werden kann. 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. BauGB ü r die frislgemäße Gellendmachung 
etwaiger Entschädigungsanspruche fü Ein lffe in eine bisherige Nutzung durch 
diesen Bebauungsplan und über das Erlö an von Entschädigungsansprüchen wird 
hingewiesen Eine Verlelzung der im 21 bs. 1 Salz 1 Nr. 1 und 2 BauGB 
bezeichneten Verialirens- und For orschriften , owie von Mängeln der Abwägung, 
sind unbeachtlich, wenn die Ver zung der Veria ns- und Formvorschriften nicht 
innerhalb eines Jahres und di erletzung von Mängel er Abwägung nicht innerhalb 
von 7 Jahren seil dem Ink fltrelen des Bebauungsplan schrifl lich gegenüber der 
Gemeinde gellend gemq I worden sind (§ 215 Abs . 1 SauG 

Bad Füssin GEMEINDE BAD FU ING 

1 Bürgermeister 

ZUSÄTZLICHE PLANZEICHEN: 

TIEFGARAGE UND 
UNTERIRDISCHE BAUGRENZEN 

UNTERGESCHOSSIGE BAUTEILE 
UND ABGRABUNGEN 
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Begründung 

zur Bebauungs- und Grünordnungsplanänderung Bad Füssing - Kurgebiet Nord 

Gemeinde Bad Füssing 
Landkreis Passau 
Regierungsbezirk Niederbayern 

Die LVA Oberbayern beabsichtigt die Erweiterung des Speisesaals der RheumakJinik Bad 
Füssing. 

Dabei ist vorgesehen, auf dem Grundstück Flur-Nr. 1685 südlich des bestehenden Speise
saals einen Anbau von ca. I I m x 8 m mit der Fläche von rd. 82 m2 zu errichten. Diese Er
weiterung ist zwingend notwendig, da sich die Indikation bzw. Art und Schwere der Behinde
rungen der Patienten der Rheumaktinik verändert hat. Es werden immer mehr sogenannte 
AHB-Patienten betreut, die als Rollstuhlfahrer, Patienten mit Krücken etc. in ihrer Mobilität 
eingeschränkt sind. 

Deshalb ist es notwendig. die Einrichtung im Speisesaal patientenfreundlich und entsprechend 
großzügig aufzustellen. Eine Erhöhung der Anzahl der Sitzplätze ist nicht vorgesehen. 

Für Deckblatt Nr. 23 gelten auch die Erläuterungen und die"'"textlichen Festsetzungen des 
rechtsverbindlichen Bebauungs. und Grünordnungsplans sowie der dazugehörigen Begrün. 
dung sinngemäß. 

Würdigung der naturschutzrechtlichen Belan~e: 

Die zulässige GRZ von 0,6 wird durch diese Bebauungsplanänderung nicht verändert. Ein 
weiterer Ausgleichsbedarf ist deshalb nicht erforderlich. 

München, 6. Juni 2005 

LVA Oberbayern 
Bau und Betriebstechnik 



Bebauungsplan 

"Kurgebiet Nord" 


23. Änderung mit Deckblatt Nr. 23 

i.d.F. vom 14.04.2005 


Verfahrenshinweise: 

Die Gemeinde Bad Füssing hat mit Beschluss des Bauausschusses vom 

12.07.2005 die 23 . Änderung des Bebauungsplanes im vereinfachten Verfahren 

nach § 13 BauGB als Satzung beschlossen. 

Anregungen wurden hierzu nicht vorgetragen. 


Gemeinde Bad Füssing 
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Bad Füssing, 20.07.2005 ,. 1. I' .. ~ I"~ () ,: " J:'I .~ ~,~. , ~..., ~~;%"'.~\). 

Die Änderung wurde mit Begründung am 20.07.2005 gern. § 10 BauGB öffent

lich ausgelegt. 

Die Auslegung ist am 20.07.2005 ortsüblich durch Anschlag an der Amtstafel 

bekanntgemacht worden. Die Änderung des Bebauungsplanes ist damit nach 

§ 10 BauGB rechtsverbindlich. 


Gemeinde Bad Füssing 
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